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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 14/3326, 14/3994 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Rundfunkgeset-
zes und des Bayerischen Mediengesetzes 

§ 1 
Änderung des Bayerischen Rundfunkgesetzes 

Das Gesetz über die Errichtung und Aufgaben einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts „Der Bayerische Rundfunk“  
– Bayerisches Rundfunkgesetz – BayRG – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. Februar 1994 (GVBl S. 242, 
BayRS – 2251-1-WFK), zuletzt geändert durch § 2 des 
Gesetzes vom 10. Februar 2000 (GVBl S. 44), wird wie 
folgt geändert: 

1. In Art. 3 Abs. 2 Satz 4 wird „Art. 28“ durch „Art. 26“ 
ersetzt. 

2. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Satzbeginn erhält folgende Fassung: „Un-
beschadet von § 2 a des Rundfunkstaatsver-
trags ergeben sich hieraus insbesondere fol-
gende Verpflichtungen:“. 

bb) In Nummer 7 erhält der letzte Satz folgende 
Fassung: „Kommentare sind von der Bericht-
erstattung deutlich zu trennen und unter Nen-
nung des Verfassers als solche zu kennzeich-
nen.“ 

cc) In Nummer 9 wird der erste Satz durch folgen-
de Sätze ersetzt: „Berichterstattung und Infor-
mationssendungen haben den anerkannten 
journalistischen Grundsätzen, auch beim Ein-
satz virtueller Elemente, zu entsprechen. Sie 
müssen unabhängig und sachlich sein. Nach-
richten sind vor ihrer Verbreitung mit der nach 
den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahr-
heit und Herkunft zu prüfen.“ 

dd) In Nummer 11 wird im letzten Satz „§ 3 Abs. 2 
bis 5“ durch „§ 3 Abs. 2 bis 4, Abs. 6 und 7, § 
4“ ersetzt. 

ee) In Nummer 12 wird „§ 9“ durch „§ 10 Abs. 2“ 
ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 4 erhält folgende Fassung: 

„4Im Übrigen gelten für Werbung und Tele-
shopping §§ 7, 14, 15 Abs. 1 bis 4, §§ 16 und 
18 des Rundfunkstaatsvertrags.“ 

bb) In Satz 5 wird „§ 7“ durch „§ 8“ “ ersetzt. 

3. Dem Art. 4 a wird folgender Absatz 3 angefügt:  

„(3) 1Der Bayerische Rundfunk ist berechtigt, im Rah-
men seiner Aufgabenerfüllung Mediendienste im Sinn 
von § 2 Abs. 2 Nr. 4 des Mediendienste-Staatsvertrags 
mit vorwiegend programmbezogenem Inhalt anzubie-
ten. 2Werbung und Sponsoring finden in diesen Me-
diendiensten nicht statt.“ 

4. Art. 6 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Grup-

pen“ die Worte „nach Maßgabe dieses Gesetzes“ 
eingefügt. 

b) Absatz 3 Satz 1 Nrn. 1und 2 erhalten folgende Fas-
sung: 

„1. zwölf Vertretern des Landtags, die dieser ent-
sprechend dem Stärkeverhältnis der in ihm ver-
tretenen Parteien und sonstigen organisierten 
Wählergruppen nach dem d’Hondtschen Ver-
fahren bestimmt; jede Partei und sonstige orga-
nisierte Wählergruppe stellt mindestens einen 
Vertreter; 

2. einem Mitglied der Staatsregierung;“ 

c) Absatz 4 wird aufgehoben; die bisherigen Absätze 
5 und 6 werden Absätze 4 und 5. 

d) Im neuen Absatz 4 (bisher Absatz 5) Satz 1 werden 
die Worte „Nummern 2 bis 19“ durch die Worte 
„Absatz 3 Satz 1 Nrn. 1, 3 bis 19“ ersetzt. 

5. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird das Wort „Entlassung“ 
durch das Wort „Abberufung“ ersetzt. 

bb) In Nummer 6 wird das Wort, „Haushaltsvoran-
schlags“ durch das Wort „Haushaltsplans“ er-
setzt. 
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cc) Nummer 8 erhält folgende Fassung: 

„8. die Überwachung der Einhaltung der 
Grundsätze sowie der von ihm aufgestellten 
Richtlinien gemäß Art. 4;“ 

b) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Der Rundfunkrat soll mindestens alle drei Mona-
te zu einer ordentlichen Sitzung zusammentreten.“ 

6. Art. 8 erhält folgende Fassung:  

„Art. 8 

(1) 1Der Verwaltungsrat besteht aus sechs Mitgliedern, 
nämlich 

1. dem Präsidenten des Landtags und dem Präsiden-
ten des Verwaltungsgerichtshofs, 

2. vier weiteren Mitgliedern, die vom Rundfunkrat 
gewählt werden; diese dürfen weder der Staatsre-
gierung noch dem Landtag angehören; wählbar 
sind auch Mitglieder des Rundfunkrats; Wieder-
wahl ist zulässig. 

2 Art. 6 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) 1Die Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen nicht 
gleichzeitig dem Rundfunkrat angehören. ²Mitglieder 
des Rundfunkrats scheiden mit ihrer Berufung in den 
Verwaltungsrat aus dem Rundfunkrat aus. 

(3) 1Die Amtszeit der Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 2 beträgt fünf Jahre. ²Im Übrigen endet das Amt der 
Verwaltungsratsmitglieder durch Tod, Niederlegung 
des Amts, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Beendigung 
der Ämter nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und Abberufung 
eines gewählten Mitglieds durch den Rundfunkrat aus 
wichtigem Grund. ³Über die Abberufung eines gewähl-
ten Mitglieds entscheidet der Rundfunkrat mit einer 
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln seiner gesetzli-
chen Mitgliederzahl.“ 

6a. Der bisherige Wortlaut des Art. 9 wird Satz 1; es wird 
folgender Satz 2 angefügt: 

„2Der stellvertretende Vorsitzende wird in geheimer 
Wahl von den Mitgliedern des Verwaltungsrats ge-
wählt.“ 

6b. In Art. 10 Abs. 2 Nr. 4 wird das Wort „Haushaltsvoran-
schlag“ durch das Wort „Haushaltsplan“ ersetzt. 

7. Art. 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „vier“ durch das 
Wort „fünf“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort 
„(Hauptabteilungsleiter)“ folgende Worte angefügt: 
„und des Jugendschutzbeauftragten“. 

8. Art. 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Sätze 2 und 3 wird jeweils das Wort 
„Jahresabrechnung“ durch das Wort „Jahresab-
schluss“ ersetzt. 

b) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 

„(3) 1Der Oberste Rechnungshof prüft entspre-
chend Art. 111 Abs. 1 der Bayerischen Haushalts-
ordnung die Haushalts- und Wirtschaftsführung bei 
solchen Unternehmen des privaten Rechts, an de-
nen der Bayerische Rundfunk unmittelbar, mittel-
bar oder zusammen mit anderen Anstalten oder 
Körperschaften des öffentlichen Rechts mit der 
Mehrheit beteiligt ist und deren Gesellschaftsver-
trag oder Satzung diese Prüfungen durch den O-
bersten Rechnungshof vorsieht. 2Der Bayerische 
Rundfunk ist verpflichtet, für die Aufnahme der er-
forderlichen Regelungen in den Gesellschaftsver-
trag oder die Satzung der Unternehmen zu sorgen.“ 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und erhält 
folgende Fassung: 

„(4) 1Der Oberste Rechnungshof unterrichtet die 
Rechtsaufsichtsbehörde und den Bayerischen 
Landtag über die wesentlichen Ergebnisse seiner 
Prüfung und die finanzielle Entwicklung des Baye-
rischen Rundfunks. 2Bei der Unterrichtung über die 
Ergebnisse von Prüfungen nach Absatz 3 achtet der 
Oberste Rechnungshof darauf, dass die Wettbe-
werbsfähigkeit der geprüften Unternehmen nicht 
beeinträchtigt wird und insbesondere Betriebs- o-
der Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden.“ 

9. Art. 15 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Über die Zuordnung von dem Freistaat Bayern zu-
stehenden neuen Übertragungskapazitäten, deren Zu-
ordnung bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes nicht ge-
regelt war, einigt sich der Bayerische Rundfunk mit der 
Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, dem 
ZDF und dem Deutschlandradio.“ 

10. Es wird folgender Art. 23a eingefügt: 

„Art. 23a 
1Der Bayerische Rundfunk unterliegt der Rechtsauf-
sicht des Staatsministeriums für Wissenschaft, For-
schung und Kunst. ²Rechtsaufsichtliche Maßnahmen 
sind erst zulässig, wenn die zuständigen Organe des 
Bayerischen Rundfunks die ihnen obliegenden Pflich-
ten in angemessener Frist nicht oder nicht hinreichend 
erfüllen. 3Das Staatsministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst ist berechtigt, dem Bayerischen 
Rundfunk im Einzelfall eine angemessene Frist zur 
Wahrnehmung seiner Pflichten zu setzen.“ 

11. Art. 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird „§ 8“ durch „§ 9“ ersetzt. 
b) In Absatz 2 wird „§ 8“ durch „§ 9“ ersetzt. 
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§ 2 
Änderung des Bayerischen Mediengesetzes 

Das Gesetz über die Entwicklung, Förderung und Veran-
staltung privater Rundfunkangebote und anderer Medien-
dienste in Bayern (Bayerisches Mediengesetz – BayMG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Januar 1999 
(GVBl S. 8, BayRS 2251-4-S), zuletzt geändert durch § 3 
des Gesetzes vom 10. Februar 2000 (GVBl S. 44) wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut von Art. 1 erhält folgende Fassung: 

„Art. 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmun-
gen“ 

b) Der Wortlaut von Art. 7 erhält folgende Fassung: 

„Art. 7 Kurzberichterstattung, Übertragung von 
Großereignissen“ 

c) Der Wortlaut von Art. 8 erhält folgende Fassung: 

„Art. 8 Werbung, Teleshopping“ 

2. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen“ 

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Begriffsbestimmungen des § 2 Abs. 2 des 
Rundfunkstaatsvertrags gelten auch für die An-
wendung dieses Gesetzes.“ 

3. In Art. 2 Abs. 3 werden nach dem Wort „regelt“ die 
Worte „nach Maßgabe des Sechsten Abschnitts“ einge-
fügt. 

4. Art. 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut des Absatzes 2 wird Satz 1. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Darüber hinaus kann die Landeszentrale drahtlo-
se UKW-Hörfunkfrequenzen für die Verbreitung 
von Hörfunkprogrammen vorsehen, die zur lan-
desweiten oder bundesweiten Verbreitung über Sa-
tellit oder in Breitbandkabelnetzen bestimmt sind.“ 

5. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 1 wird durch folgende Sätze 1 und 2 er-

setzt: 
„1Berichterstattung und Informationssendun-
gen haben den anerkannten journalistischen 
Grundsätzen, auch beim Einsatz virtueller E-
lemente, zu entsprechen. ²Sie müssen unab-
hängig und sachlich sein.“ 

bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden Sätze 3 
bis  5. 

b) In Absatz 3 wird „§ 41 des Rundfunkstaatsver-
trags“ durch „§§ 2a, 41 des Rundfunkstaatsver-
trags“ ersetzt. 

c) In Absatz 4 wird „§ 10 des Rundfunkstaatsver-
trags“ durch „§ 10 Abs. 2 des Rundfunkstaatsver-
trags“ ersetzt. 

6. In Art. 6 Satz 2 wird „§ 3 Abs. 2 bis 5“ durch „§ 3 Abs. 
2 bis 9“ ersetzt. 

7. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Kurzberichterstattung, Übertragung von Groß-
ereignissen“. 

b) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. Es wird fol-
gender Satz 2 angefügt: 

„²Für die Übertragung von Großereignissen gilt 
§ 5 a des Rundfunkstaatsvertrags.“ 

8. Art. 8 erhält folgende Fassung: 

„Art. 8 
Werbung, Teleshopping 

1Für Werbung und Teleshopping gilt § 7 des Rund-
funkstaatsvertrags. 2Die §§ 44 bis 45 b des Rundfunk-
staatsvertrags gelten entsprechend.“ 

9. Dem Art. 10 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt:  

„³Sie ist auch Landesmedienanstalt im Sinn des Rund-
funkstaatsvertrags. “ 

10. In Art. 11 Satz 1 werden vor dem Wort „Weiterverbrei-
tung“ die Worte „nach Maßgabe des Sechsten Ab-
schnitts die“ eingefügt.  

11. In Art. 12 Abs. 2 Satz 2 Nr. 8 wird „und 45“ durch „45, 
45a und 45b“ ersetzt. 

12. Art. 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1und 2 erhalten folgende Fas-
sung: 

„1. zwölf Vertretern des Landtags, die dieser ent-
sprechend dem Stärkeverhältnis der in ihm ver-
tretenen Parteien und sonstigen organisierten 
Wählergruppen nach dem d’Hondtschen Ver-
fahren bestimmt; jede Partei und sonstige orga-
nisierte Wählergruppe stellt mindestens einen 
Vertreter, 

2. einem Vertreter der Bayerischen Staatsregie-
rung,“ 

b) Absatz 2 wird aufgehoben; die bisherigen Absätze 
3 bis 5 werden Absätze 2 bis 4. 

c) Im neuen Absatz 2 (bisher Absatz 3) Satz 2 werden 
die Worte „Nrn. 2 bis 19“ durch die Worte „Nrn. 1, 
3 bis 19“ ersetzt. 

13. Art. 14 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. der Erlass der Satzungen nach Art. 22 Abs. 2 
und Art. 33 Abs. 6 mit Zustimmung des Me-
dienrats“ 

b) In Absatz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 

„3Wählbar sind auch Mitglieder des Medienrats.“ 

Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

14. In Art. 15 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „vier“ durch das 
Wort „fünf“ ersetzt. 

15. Art. 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Soweit in den Absätzen 2 bis 6 nichts anderes 
bestimmt ist, sind für die Landeszentrale und für 
die Anbieter die §§ 47 bis 47 f des Rundfunk-
staatsvertrags anzuwenden. 
(2) Für die ausschließlich zu eigenen journalis-
tisch-redaktionellen Zwecken erfolgende Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezoge-
ner Daten gelten von den Vorschriften des Bayeri-
schen Datenschutzgesetzes (BayDSG) nur die Art. 
5 bis 8.“  

b) Absatz 3 wird aufgehoben; die bisherigen Absätze 
4 bis 7 werden Absätze 3 bis 6.  

c) Im neuen Absatz 4 Satz 1 wird „Absatz 4“ durch 
„Absatz 3“ ersetzt. 

16. Dem Art. 21 werden folgende Absätze 4 und 5 ange-
fügt: 
„(4) 1Der Oberste Rechnungshof prüft entsprechend 
Art. 111 Abs. 1 der Bayerischen Haushaltsordnung die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung bei solchen Unter-
nehmen des privaten Rechts, an denen die Landeszent-
rale unmittelbar, mittelbar oder zusammen mit anderen 
Anstalten oder Körperschaften des öffentlichen Rechts 
mit der Mehrheit beteiligt ist und deren Gesellschafts-
vertrag oder Satzung diese Prüfungen durch den Obers-
ten Rechnungshof vorsieht. 2Die Landeszentrale ist 
verpflichtet, für die Aufnahme der erforderlichen Rege-
lungen in den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung der 
Unternehmen zu sorgen. 

(5) Bei der Unterrichtung über die Ergebnisse von Prü-
fungen nach Absatz 4 achtet der Oberste Rechnungshof  
darauf, dass die Wettbewerbsfähigkeit der geprüften 
Unternehmen nicht beeinträchtig wird und insbesonde-
re Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gewahrt wer-
den.“ 

17. Art. 22 erhält folgende Fassung: 

„Art. 22 
Kosten 

(1) Für Amtshandlungen im Vollzug dieses Gesetzes 
und des Rundfunkstaatsvertrags erhebt die Landeszent-
rale Kosten (Gebühren und Auslagen) nach Maßgabe 

einer Gebührensatzung. ² Die Kosten fließen der Lan-
deszentrale zu. 

(2) 1Die Landeszentrale wird ermächtigt, die gebühren-
pflichtigen Tatbestände und die Höhe der Gebühren 
durch Satzung zu bestimmen. ²Die Höhe der Gebühr 
bemisst sich nach dem Verwaltungsaufwand und der 
Bedeutung der Angelegenheit, insbesondere dem wirt-
schaftlichen oder  sonstigen Interesse des Gebühren-
schuldners. ³Die Mindestgebühr  beträgt 50 Euro, die 
Höchstgebühr 100.000 Euro.  

(3) 1Für Amtshandlungen, die nicht in der Satzung be-
wertet sind, gelten Absatz 2 Sätze 2 und 3 entspre-
chend. ²Art. 2 und 7 bis 19 des Kostengesetzes finden 
entsprechende Anwendung. 

(4) 1Die Kosten werden durch Leistungsbescheid gel-
tend gemacht. 2Die Landeszentrale ist zur Anbringung 
der Vollstreckungsklausel befugt.“ 

18. Art. 26 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„4Die sonstigen Vorschriften des Rundfunkstaats-
vertrags über die Zulassung und das Zulassungs-
verfahren in ihrer jeweils geltenden Fassung blei-
ben unberührt.“ 

b) Es werden folgende neue Absätze 3 und 4 einge-
fügt: 

„(3) 1Die Genehmigung für die terrestrische Ver-
breitung von Rundfunkprogrammen wird ab 1. 
Januar 2002 nur erteilt, wenn diese Programme in 
digitaler Technik verbreitet werden. ²Satz 1 gilt 
nicht für Rundfunkprogramme, die  

1. Übertragungskapazitäten gemäß Art. 31 nut-
zen oder 

2. Übertragungskapazitäten nutzen, für die das in 
Art. 32 geregelte Verfahren bereits vor dem 
31. Dezember 2001 eingeleitet worden ist. 

³Die Landeszentrale kann im Einzelfall die Ge-
nehmigung abweichend von Satz 1 erteilen, wenn 
dies aufgrund regionaler oder lokaler Besonderhei-
ten im Versorgungsgebiet erforderlich ist, um eine 
ausreichende Angebots- und Meinungsvielfalt si-
cherzustellen. 

(4) Werden bisher in analoger Technik genutzte 
terrestrische Übertragungskapazitäten für die Über-
tragung von Rundfunkprogrammen in digitaler 
Technik genutzt, sind diejenigen Anbieter vorran-
gig zu berücksichtigen, die ihr Programm auf die-
sen Übertragungskapazitäten bislang in analoger 
Technik verbreitet haben.“ 

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 5 
und 6; im neuen Absatz 6 Satz 2 wird „Abs. 3“ 
durch „Abs. 5“ ersetzt. 
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19. In Art. 29 Abs. 1 Satz 5 wird „Art. 26 Abs. 3“ durch 
„Art. 26 Abs. 5“ ersetzt. 

20. In Art. 30 Satz 4 wird „Art. 25 Abs. 13“ durch „Art. 25 
Abs. 15“ ersetzt. 

20a. In Art. 33 Abs. 4 Satz 2 werden die Worte „2,00 DM“ 
durch die Worte „1,00 Euro“ ersetzt. 

21. In Art. 35 Abs. 1 Satz 5 wird „Art. 26 Abs. 2 und 3“ 
durch „Art. 26 Abs. 2 und 5“ ersetzt. 

22. Art. 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) 1Die Belegung von bis zu 30 Kanälen  in Ka-
belanlagen mit in analoger Technik verbreiteten 
Fernsehprogrammen und Mediendiensten regelt die 
Landeszentrale im Benehmen mit dem Bayerischen 
Rundfunk und dem ZDF durch Satzung. 2 Im übri-
gen entscheidet der Betreiber der Kabelanlage über 
die Belegung unter Beachtung der Kriterien des 
Absatzes 2 Satz 4. 3Hält der Betreiber nach Fest-
stellung der Landeszentrale die Kriterien auch nach 
Setzung einer angemessenen Frist nicht ein, ent-
scheidet die Landeszentrale unmittelbar über die 
Belegung nach Absatz 2.“ 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „Für die Be-
legung von Kanälen in Kabelanlagen mit in analo-
ger Technik verbreiteten Programmen“ durch die 
Worte „In der Satzung nach Absatz 1“ sowie das 
Datum „1. Oktober 1997“ durch das Datum „1. 
Februar 1998“ ersetzt. 

c) Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(3) 1Für die Belegung von Kanälen in Kabelanla-
gen mit in digitaler Technik verbreiteten Fernseh-
programmen und Mediendiensten gelten § 52 Abs. 
3 bis 5 des Rundfunkstaatsvertrags. ²Soweit die 
Übertragungskapazität nach § 52 Abs. 3 Nr. 2 des 
Rundfunkstaatsvertrags nicht durch nach diesem 
Gesetz genehmigte regionale und lokale Fernseh-
programme ausgeschöpft ist, entscheidet der Be-
treiber der Kabelanlage über die Nutzung dieser 
Kapazität entsprechend den Interessen der Teil-
nehmer. ³Dabei ist sicherzustellen, dass ein Bedarf 
für die Verbreitung regionaler oder lokaler Fern-
sehprogramme unverzüglich berücksichtigt wird. 
4Erfüllt der Betreiber auch nach Ablauf der Frist 
nach § 52 Abs. 5 Satz 3 des Rundfunkstaatsver-
trags die Voraussetzungen des § 52 Abs. 3 und 4 
Nr. 1 des Rundfunkstaatsvertrags nicht, erlässt die 
Landeszentrale gegenüber dem Betreiber die erfor-
derliche Anordnung. 

(4) 1Bei der Belegung von Kanälen in Kabelanla-
gen mit Hörfunkprogrammen hat der Betreiber der 
Kabelanlage sicherzustellen, dass die am 1. Okto-
ber 1997 auf gesetzlicher Grundlage für Bayern 
veranstalteten Programme in ihrem jeweiligen ge-
setzlichen Versorgungsgebiet sowie die für das 
Gebiet der jeweiligen Kabelanlage terrestrisch ver-

breiteten, mit durchschnittlichem Antennenauf-
wand empfangbaren Programme verbreitet werden. 
²Die Landeszentrale teilt dem Betreiber die jewei-
ligen Programme mit. ³Im Übrigen trifft der 
Betreiber die Belegungsentscheidung nach Maßga-
be der allgemeinen Gesetze. 4Art. 16 Abs. 1 bleibt 
unberührt.“ 

23. Art. 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Mit Geldbuße bis zu 500.000 Euro kann belegt 
werden, wer als Anbieter landesweit, regional oder 
lokal verbreiteter Programme vorsätzlich oder fahr-
lässig einen der in § 49 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 22 
und Nrn. 31 bis 41 des Rundfunkstaatsvertrags in 
Verbindung mit Art. 6, 7, 8, 9 und 20 Abs. 2 be-
zeichneten Verstöße bezüglich unzulässiger Sen-
dungen, Jugendschutz, Übertragung von Groß-
ereignissen, Werbung, Teleshopping, Sponsoring 
und Datenschutz begeht. 

(2) Mit Geldbuße bis zu 50.000 Euro kann belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. ohne Genehmigung der Landeszentrale nach 
Art. 26 Rundfunkprogramme veranstaltet oder 
verbreitet,  

2. entgegen Art. 29 Abs. 2 seine Beiträge nicht 
vollständig in Ton und Bild aufzeichnet oder 
Aufzeichnungen entgegen Art. 29 Abs. 3 
löscht,  

3. entgegen Art. 33 Abs. 2 Satz 1 den Betrieb ei-
ner Kabelanlage nicht oder nicht rechtzeitig 
der Landeszentrale anzeigt oder 

4. ohne Genehmigung der Landeszentrale nach 
Art. 35 Abs. 1 Satz 2 Rundfunkprogramme 
weiterverbreitet.“ 

b) In Absatz 3 werden die Worte „bis zu 1000 DM“ 
gestrichen. 

c) Absatz 4 wird aufgehoben; der bisherige Absatz 5 
wird Absatz 4. 

 

§ 3 
In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen, Neube-

kanntmachung 

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. August 2000 in Kraft. 
²Abweichend von Satz 1 gelten Art. 22 Abs. 2 Satz 3, Art. 
33 Abs. 4 Satz 2 und Art. 37 Abs. 1 und 2 des Bayerischen 
Mediengesetzes bis zum 31. Dezember 2001 mit der Maß-
gabe, dass  

1. in Art. 22 Abs. 2 Satz 3 die Worte „50 Euro“ durch die 
Worte „100 DM“, die Worte „100.000 Euro“ durch die 
Worte „200.000 DM“,  
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2. in Art. 33 Abs. 4 Satz 2 die Worte „1,00 Euro“ durch 
die Worte „2,00 DM“, 

3. in Art. 37 Abs. 1 die Worte „500.000 Euro“ durch die 
Worte „eine Million DM“ und 

4. in Art. 37 Abs. 2 die Worte „50.000 Euro“ durch die 
Worte „100.000 DM“ ersetzt werden. 

(2) Für die Vertreter des 14. Landtags im Rundfunkrat und 
im Medienrat gelten die bisherigen Bestimmungen. 

(3) 1Der Verwaltungsrat des Bayerischen Rundfunks wird 
erstmals zum 1. April 2001 nach den neuen Bestimmungen 
gebildet. ²Der Jugendschutzbeauftragte des Bayerischen 
Rundfunks wird erstmals zum 1. Januar 2001 nach den 
neuen Bestimmungen berufen.  

(4) § 1 Nr. 7 Buchst. a und § 2 Nr. 14 gelten erstmals für 
die auf das In-Kraft-Treten dieses Gesetzes nächstfolgen-
den Wahlen. 

(5) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, das Bayerische Me-
diengesetz, das Staatsministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst wird ermächtigt, das Bayerische Rund-
funkgesetz jeweils mit neuer Artikelfolge neu bekannt zu 
machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu besei-
tigen. 

Der Präsident: 

Böhm 


